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Tierseuchenverfügung Nr. 16 - 2022/23 
(Allgemeinverfügung) 

vom 05.01.2023 
 

zur Aufhebung meiner Tierseuchenverfügung (Allgemeinverfügung) vom 06.12.2022 zur Anordnung der 
Aufstallung von Geflügel in Teilgebieten des Kreises Gütersloh 

 
1. Aufgrund meiner Risikobewertung vom heutigen Tage hebe ich meine Allgemeinverfügung zur Vermei-

dung der Einschleppung oder Verschleppung des hochpathogenen aviären Influenzavirus (Geflügelpest) 
vom 06.12.2022 auf. 

 
2. Diese Tierseuchenverfügung tritt am 06.01.2023 um 00:00 Uhr in Kraft. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dr. Patrick Steinig  
Ltd. Kreisveterinärdirektor 
 
 


